
Selbstbewußtsein besitzt, ist es eine Selbstverständlich
keit, daß es seine Geschichte und auch seine Rechts
geschichte erforscht.“ Es gelte, mit dem Rüstzeug der 
marxistischen Methode des historischen und dialek
tischen Materialismus eine gründliche Überprüfung der 
bisherigen Ergebnisse vorzunehmen. Hier sei die sowje
tische rechtsgeschichtliche Forschung Vorbild. Von ihr 
gehe die Mahnung aus, sich von den scholastisch-ab
strakten Untersuchungen loszusagen und das gesamte 
Tatsachenmaterial unter dem Gesichtspunkt der kon
kreten Geschichte zu behandeln. „Unsere Regierung hat 
uns Rechtshistorikern die Möglichkeit gegeben, in ganz 
anderem Maße uns unserer Forschung zu widmen, als 
das bisher möglich war“ . . . „Es kann nur unsere 
Aufgabe sein, ihr dafür zu danken mit einer sauberen, 
exakten und wirklich historischen Arbeit“ schloß Prof. 
Buchda.

4. Die Fragen des Z i v i l r e c h t s  wurden in einer 
Reihe von Beiträgen behandelt. Prof. Dr. N e y e  
(Berlin) untersuchte den Inhaltswandel der übernom
menen alten Gesetze. In unserer Deutschen Demokra
tischen Republik weise die Basis einen besonderen Cha
rakter auf; neben dem volkseigenen Sektor stehe ein 
privater. Der dieser Basis entsprechende Überbau sei 
ein antifaschistisch-demokratischer, woraus folge, daß 
unser Rechtssystem nur ein einheitliches sein könne. 
Wie dadurch die alten Formen einen neuen Inhalt er
halten, wurde am Beispiel der juristischen Person 
und des Vertrages erläutert. Diese Rechtsformen, die 
bisher der Bourgeoisie als Mittel dienten, sich auf 
Kosten der Werktätigen zu bereichern, würden jetzt 
von den Werktätigen dazu benutzt, die Voraussetzungen 
für die Verbesserung der materiellen Lebensbedingun
gen zu schaffen. Das zeige, daß „von einer kontinuier
lichen Entwicklung des Rechtes keine Rede sein kann, 
daß vielmehr die entscheidende Bedeutung in dem 
neuen Inhalt liegt, den unser Staat der alten Form 
gibt“.

An die Ausführungen von Prof. N e y e  anknüpfend, 
stellte Prof. Dr. S u c h  (Leipzig) fest, daß mit dem 
neuen Inhalte sich notwendig auch die alte Form än
dern muß, wenn auch die Formänderungen nur schritt
weise der Entwicklung des neuen Inhaltes nachfolgen 
können. Such erläuterte diese Wandlung der alten 
Formen an den Vertragsrechten der volkseigenen Wirt
schaft. Das grundlegend Neue der Verträge in der 
volkseigenen Wirtschaft bestehe darin, daß sie „der 
Realisierung und Konkretisierung der Planung dienen“, 
also „Verträge zur Verwirklichung der Planung“ seien. 
Sie seien auf der Grundlage der Planauflagen ge
schlossen. Die Kontingentzuweisung bedeute für den 
Kontingentempfänger eine Verpflichtung zum Vertrags
abschluß. So werde also in der volkseigenen Wirtschaft 
der Vertragspartner regelmäßig durch Gesetz oder 
Planungsakt bestimmt. Such analysierte dann die wei
teren Gesichtspunkte, die für das Vertragsrecht der 
volkseigenen Wirtschaft bestimmend sind. Das kon
sequent durchgeführte Prinzip der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung sowie die Erzwingung der Erfüllung 
der Verträge durch Konventionalstrafen seien Beweise 
dafür, wie notwendig der enge Kontakt mit der Praxis 
sei. Wie die Naturwissenschaftler, so müßten auch die 
Juristen in die Betriebe gehen, um sich für die Fragen 
des Zivilrechts die konkrete Kenntnis über den Ab
schluß der Verträge zu erwerben.

Beauftragter Dozent D o r n b e r g e r  (Leipzig) stellte 
in den Mittelpunkt seines Diskussionsbeitrages die 
Kritik einer Teilung des Rechtssystems in öffentliches 
und privates Recht. Die aktive Rolle, die unser Zivil- 
recht in unserer antifaschistisch-demokratischen Ord
nung spiele, könne bei Beibehaltung dieser Teilung 
nicht erfüllt werden. Diese Einteilung sei eine typische 
Rechtsanschauung der Bourgeoisie, deren Grundlage 
von Marx aufgezeigt wurde, als er feststellte, daß „der 
bürgerliche Staat auf dem Widerspruch zwischen dem 
öffentlichen und dem Privatleben beruhe, und dem 
Widerspruch zwischen dem allgemeinen Interesse und 
dem Einzelinteresse“, was wiederum seinen Grund 
habe in der Vorherrschaft des Privateigentums an den 

Produktionsmitteln. Eine solche Einteilung des Rechts 
könne es bei uns nicht mehr geben, da sie mit unserer 
Wirklichkeit nicht übereinstimme.

„Wir teilen unser Recht daher nicht in öffentliches
und privates Recht ein, sondern gliedern es in ver

schiedene Zweige, je nach dem Kreis jener gesell
schaftlichen Vernaltnisse, je nach den Beiten jener ge
schäftlichen Verhältnisse, die der gegebene Rechts
zweig regeln soll, also zum Beispiel in Verwaltungs
recht, Zivilrecht, Arbeitsrecht, Prozeßrecht usw.“
5. Überaus wertvolle Anregungen gab der Diskus

sionsbeitrag aus dem Gebiete des S t r a f r e c h t s  v o n  
G e r ä t s ,  Zentrale Richtei'schule der Deutschen Demo
kratischen Republik (Babelsberg), „Über das Prinzip 
der Gesetzlichkeit auf dem Gebiete des Strafrechts“. 
Geräts wies nach, daß die Durchführung dieses Prin
zips sich unmittelbar aus dem Potsdamer Abkommen 
ergebe. Das Potsdamer Abkommen fordere als eine der 
Maßnahmen zur Liquidierung des Militarismus und 
Nazismus in Deutschland und zur Schaffung eines 
demokratischen Staates, daß das Gerichtswesen auf 
die Grundlage der Gesetzlichkeit gestellt werde. An
gesichts der Tatsache, daß der Imperialismus in West
deutschland bereits wieder zu terroristischen Herr
schaftsmethoden der Gesetzlosigkeit übergehe, sei es 
die Aufgabe der Staatswissenschaft, das Prinzip der 
demokratischen und antifaschistischen Gesetzlichkeit, 
der Bindung der Gerichte und Bürger an das Gesetz 
mit aller Klarheit und Konsequenz herauszuarbeiten. 
Dabei könne es keine Gemeinsamkeit mit den Rechts
anschauungen und Rechtsinstitutionen des Imperialis
mus geben, da Willkür und Gesetzlichkeit einander 
ausschließen.

6. Es sprachen weiter in der Diskussion der beauf
tragte Dozent an der Universität Berlin, S c h n e i d e r ,  
zu den Fragen des A r b e i t s r e c h t s ,  Prof. Dr. 
G e i l e r  (Leipzig) über die Fragen des F i n a n z 
r e c h t s ,  der Hauptabteilungsleiter im Ministerium der 
Justiz der Deutschen Demokratischen Republik, Dr. 
N a t h a n ,  über die Rolle der G e s e t z g e b u n g  
für die Festigung der antifaschistisch-demokra
tischen Ordnung. Der Richter am Obersten Ge
richt Z i e g l e r  betonte eindringlich die Wichtigkeit der 
Verbindung von Theorie und Praxis. Dr. G r a e f -  
r a t h ,  Hauptreferent im Staatssekretariat für Hoch
schulwesen, zeigte die Aufgaben, die auf dem Gebiete 
der rechtswissenschaftlichen Forschungsarbeit sowie der 
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses be
stehen, und wies auf die Mängel der bisherigen Arbeit 
in der Forschung und Ausbildung hin.

IV.
Frau B e n j a m i n  bezeichnete in ihrem Schlußwort 

als die bedeutendste Errungenschaft der Konferenz die 
Erkenntnis, daß die Arbeit der Praktiker und Theore
tiker in einer großen allgemeinen Grundlage verwurzelt 
sei, in dem Marxismus-Leninismus, insbesondere in 
Stalins Arbeit über die Sprachwissenschaft. Es sei klar 
geworden, wo der Standort von Staat und Recht tat
sächlich sei, daß Basis und Überbau wirkliche Erschei
nungen unserer Gesellschaft seien. Damit sei der Aus
gangspunkt für die gemeinsame und fruchtbare Arbeit 
gefunden. Notwendig sei nur die straffere Organi
sierung der wissenschaftlichen Forschungsarbeit. Die 
Wissenschaft sei bisher entscheidend durch die An
regungen unserer führenden Staatsmänner, durch die 
richtungweisenden Anweisungen der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, durch die Arbeitszentren 
der Deutschen Verwaltungsakademie „Walter Ulbricht“ 
und der Zentralen Richterschule sowie durch die Arbei
ten einzelner gefördert werden. Die Universitäten seien 
nicht hervorgetreten. Hier sei das Versäumte nachzu
holen. Auch die Universitäten müßten wieder zu Mittel
punkten wissenschaftlicher Arbeit werden und zu 
Stätten sorgfältiger Betreuung und Entwicklung der 
jungen wissenschaftlichen Kader.

„Gestern und Heute waren ein Anfang“, erklärte sie. 
„Wir sehen die Fortsetzung dieser Arbeit schon nicht 
mehr ganz in nebelhafter Feme.“ Das Grundsätzliche 
sei gesagt, der feste Ausgangspunkt gewonnen worden. 
Es sei nunmehr notwendig, die Diskussion auf den 
einzelnen Fachgebieten in Fachkonferenzen zu führen. 
Frau Benjamin schloß mit den Worten:

„Auf diesen Fachkonferenzen werden wir nicht in 
ein Spezialistentum verfallen, sondern wir werden 
aus der Ausnutzung unserer Arbeit wieder zu ge
samtjuristischen Konferenzen kommen. So, glaube 
ich, sollen wir wirklich in großer Perspektive unsere 
wissenschaftliche Arbeit sehen.“
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